
 

 

 

 
 
 

Vorlage-Nr. 
1220/2009 

Der Oberbürgermeister  

Dezernat, Dienststelle 
II/20 

 Freigabedatum 
 

 

Beschlussvorlage 

 

zur Behandlung in öffentlicher Sitzung
 
Betreff 
Bestellung eines Beigeordneten zum Stadtkämmerer 
 

 
Beschlussorgan 
Rat 
 
 
 
Beratungsfolge  Abstimmungsergebnis 
 
Gremium 

 
Datum/ 
Top 

zugestimmt 
Änderungen 
s. Anlage 
Nr.

abge-
lehnt 

zu-
rück-
ge-
stellt

 
verwiesen in 

ein-
stim-
mig 

mehr- 
heitlich 
gegen 

Rat 05.05.2009       

 
 
Beschlussvorschlag einschl. Deckungsvorschlag, Alternative 
 
Der Rat bestellt gemäß § 71 Abs. 4 der Gemeindeordnung NRW bis auf weiteres 
 
Herrn Dr. Walter-Borjans 
 
zum Stadtkämmerer. 
 
Ihm wird zusätzlich zu seinen Aufgaben der Geschäftskreis des Dezernates II, Finanzen, ohne 
das Amt 37, übertragen. 
 
Das Amt 37 wird in den Geschäftskreis des Dezernates I übertragen. 
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Haushaltsmäßige Auswirkungen 

 
 
Nein  

 
ja, Kosten der Maßnah-
me 

Zuschussfähige Maßnahme 
ggf. Höhe des Zuschusses 

 
nein 

 
ja 

   Jährliche Folgekosten 
   a) Personalkosten             b) Sachkosten 

    €  % €   € € 

 
Jährliche Folgeeinnahmen (Art, Euro) Einsparungen (Euro) 
  

 
 
 
Problemstellung des Beschlussvorschlages, Begründung, ggf. Auswirkungen 
 
Herr Stadtkämmerer Soénius scheidet mit Ablauf des 30.04.2009 aus seinem Amt aus. 
 
Nach § 71 Abs. 4 der Gemeindeordnung NRW muss „in kreisfreien Städten ein Beigeord-
neter zum Stadtkämmerer bestellt werden“.  
 
Dem zu bestellenden Beigeordneten wird zusätzlich zu seinen bisherigen Aufgaben der Ge-
schäftskreis des Dezernates II, bestehend aus den Ämtern 20-Kämmerei, 21-Kassen- und 
Steueramt und 55 – Amt für Lastenausgleich, übertragen. Die bisherige Bezeichnung Dezernat 
II, Finanzen, bleibt bestehen. 
 
37-Amt für Feuerschutz, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz, wird in den Geschäftskreis 
des Dezernates I - Allgemeine Verwaltung, Ordnung und Recht, übertragen. 
 
Weitere Erläuterungen, Pläne, Übersichten siehe Anlage(n) Nr. 
 
 
 


